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Gemeindeordnung
für die

Stadt Wien -
welche Seme Majestät über einen von dem Minister
des Innern mit Zustimmung des Ministerrathes er¬
statteten allerunterthänigsten Vertrag in Gemäßheit
des §. 87 der Reichsverfaffung und des §. 6 des

Provisorischen Gemeindegesetzes mit allerhöchster Ent¬

schließung vorn 6. März 1850 in nachstehender Weise
allergnädigst zu genehmigen geruht haben .

1 Abschnitt .
Bon Dem Gebiete Der Gemeinde

und den Bewohnern Desselben .

Umfang der Gemeinde .

§. 1.

^ie Gemeinde Wien umfaßt das Gebiet vom

Sporne der Brigitten «» längs des Stromstriches

( Fahrwassers ) der großen Donau und die


	Seite 1

